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Das Amtsblatt der Stadt Bornheim erscheint nach Bedarf und ist einzeln zu beziehen. Es 
liegt im Rathaus, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, aus und ist online unter 
www.bornheim.de/amtsblatt verfügbar. Gegen Gebühr kann das Amtsblatt auch per Post 
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Wenn höhere Gewalt oder andere unabwendbare Ereignisse die Veröffentlichung in dieser 
Form verhindern, hängt die Stadt die Bekanntmachung im Aushangkasten vor dem 
Haupteingang des Rathauses aus. Sollte auch dies nicht möglich sein, erfolgt die 
Bekanntmachung in der Bürgerhalle im Rathaus oder an der Rathaustür. 
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     Bornheim, den 07.10.2025 
     gez. Christoph Becker 
     Wahlleiter 
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Bekanntmachung 
 

Betrifft:   Aufruf von Reihengräbern auf den Friedhöfen der Stadt Bornheim 
 
Auf allen Friedhöfen der Stadt Bornheim endet am 31.12.2025 das Nutzungsrecht an 
Reihengräbern, in denen bis einschließlich 2005 Verstorbene nach dem 5. 
Lebensjahr und bis einschließlich 2010 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr bestattet 
worden sind. 
 
Die Verfügungsberechtigten der aufgerufenen Gräber werden gebeten, gemäß § 28 
Abs. 2 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim vom 01.12.2021 bis zum 
31.03.2026 die Grabmale, sonstige bauliche Anlagen sowie Einfassungen zu 
entfernen und die Grabstätten zu räumen. Nicht fristgerecht entfernte Grabaufbauten 
und Gewächse gehen gemäß § 28 Abs. 2 der Friedhofssatzung entschädigungslos in 
das Eigentum des StadtBetrieb Bornheim über. Die abzuräumenden Reihengräber 
werden außerdem durch besondere Hinweisschilder auf den Grabstätten 
gekennzeichnet. 
 
Ab 01.04.2026 werden die oben bezeichneten Gräber durch den Stadtbetrieb 
Bornheim -kostenfrei- geräumt. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diese Bekanntmachung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Vorstand 
des Stadtbetrieb Bornheim AöR, Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim, einzulegen. Wird die Frist 
durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 

 
 
Bornheim, 29. September 2025 
gez. Oliver Schmitz 
-Der Vorstand- 
 
 
 


